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1 Ziel und Zweck der Bauleitplanung 

 

1.1 Anlass und Planungserfordernis 

Die Stadt Reinheim beabsichtigt für die Stadtteile Georgenhausen und Zeilhard, zur Stärkung 

der Identität, des Zusammenhalts und der Kommunikation ihrer Bürger, ein Bürgerhaus zu er-

richten. Als Standort wurde ein im Süden des Stadtteils Zeilhard gelegenes Areal gewählt, wel-

ches sich entlang der „Dilshofer Straße“ und der Straße „Am Mühlbach“ erstreckt. Der Standort 

eignet sich für die Errichtung des Bürgerhauses gut, da die unmittelbare Umgebung bereits 

durch städtische und sportliche Nutzungen geprägt ist, die Grundschule nur unweit entfernt 

liegt und der Planstandort sich zudem nahe der Gemarkungsgrenze zu Georgenhausen befin-

det. Somit kommt die Planung den Einwohnern beider Stadtteile zugute. Die beiden Stadtteile 

sind ohnehin bereits sowohl politisch als auch geografisch „zusammengewachsen“.  

Einerseits soll das neue Bürgerhaus alltäglich die Gruppen und Vereine vor Ort räumlich ver-

sorgen, andererseits soll das Bürgerhaus eine Versammlungsstätte darstellen, die örtliche und 

regionale Großveranstaltungen von über 200 Personen (bis max. 500 Personen) abbilden 

kann. Der Standort des bisherigen Bürgerhauses Georgenhausen soll stattdessen aufgegeben 

und anderweitig genutzt werden. Dies trifft ebenso für das „Alte Rathaus Zeilhard“ zu, welches 

bisher von örtlichen Vereinen und Gruppen genutzt wird. Ein Neubau auf den bestehenden 

Flächen ist aufgrund der geringen Grundstücksgrößen nicht möglich.  

Bereits im Vorfeld der Bauleitplanung veranstaltete die Stadt Reinheim Arbeitsgruppensitzun-

gen, zu denen öffentlich eingeladen wurde. In diesen Sitzungen erläuterte die Stadt die Pla-

nungsabsicht und fragte den Bedarf der anwesenden Vereine und Anregungen der sonstigen 

Teilnehmer an einer Nutzung des geplanten Bürgerhauses ab. Auch wurden die öffentlichen 

Workshops dazu genutzt, ein Nutzungskonzept für das neue Bürgerhaus gemeinsam zu ent-

wickeln und zeitliche und finanzielle Perspektiven zu besprechen. Die Bürger der Stadt Rein-

heims waren somit aufgefordert, sich aktiv an der planerischen Gestaltung des Bürgerhauses 

zu beteiligen. Die eingegangenen Planungswünsche zum Raumkonzept und zu sonstigen An-

forderungen an das Bürgerhaus wurden anschließend von der Verwaltung der Stadt Reinheim 

zusammengetragen und dienten als Planungsgrundlage für einen Realisierungswettbewerb, 

an welchem über 20 Fachbüros teilnahmen. An die teilnehmenden Büros wurde als Hauptauf-

gabe herangetragen, eine baulich umsetzbare Lösung zur Errichtung des Bürgerhauses zu 

erarbeiten, die die räumlichen Anforderungen erfüllt und die topografische Lage in die bauliche 

Lösung einbezieht.  

Nach den Vorstellungen der Stadt Reinheim und den sich an der bisherigen Planung beteiligten 

Personen und Personengruppen soll der geplante Neubau des Bürgerhauses Georgenhausen 

/ Zeilhard einen großen Saal (ggf. trennbar in zwei Abschnitte), eine Bühne, zwei Vereins-

räume, eine Küche mit Kühlung und Theke, WC-Anlagen einschließlich Behinderten WC, Foyer 

und die notwendigen Technik- und Verkehrsflächen beinhalten. Somit soll ein multifunktional 

benutzbares Bürgerhaus entstehen, wo zukünftig kulturelle, sportliche und sonstige Veranstal-

tungen stattfinden können und ggf. auch eine parallele Nutzung des Gebäudes, aufgrund der 

Kapazität, möglich sein könnte.  



Begründung  Stadt Reinheim 

Feststellung 16. Änderung des Flächennutzungsplanes 

__________________________________________________________________________ 
 Fassung vom 08.12.2020 Seite 5 
 

 

Der bereits angesprochene Realisierungswettbewerb ist inzwischen abgeschlossen und ein 

Preisgericht hat den Siegerentwurf gekürt. Der Siegerentwurf wurde bei der Bebauungsplaner-

arbeitung als Grundlage angenommen, ein verbindlicher Vorhabenplan resultiert hieraus je-

doch nicht. Der unverbindliche Bebauungsvorschlag wird im weiteren Verlauf der Begründung 

beschrieben.  

Der Plangeltungsbereich befindet sich in unmittelbarer Nähe zu dem neu errichteten Feuer-

wehrgerätehaus (östlich des Plangebietes). Nördlich - und somit auf der gegenüberliegenden 

Seite der Straße „Am Mühlbach“ - befindet sich eine Kindertagesstätte (KITA) sowie eine Schul-

sportanlage, bestehend aus Sporthalle, Kleinspielfeld, Rollschuhbahn sowie einer Laufbahn 

mit Weitsprunggrube. Diese Nutzungen können allesamt dem Überbegriff der „Gemeinbedarfs-

einrichtungen“ zugeordnet werden. Die Gemeinbedarfseinrichtung „Bürgerhaus“ wird diesen 

Nutzungsmix nun erweitern.  

Das Plangebiet ist derzeit als landwirtschaftliche Fläche im sog. Außenbereich anzusprechen 

und somit von Bebauung freizuhalten. Um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung des Bürgerhauses zu schaffen, bedarf es der Aufstellung des in Rede stehenden 

Bebauungsplanes „Bürgerhaus Georgenhausen / Zeilhard“. Der Planbereich soll fortan als Flä-

che für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Bürgerhaus“ i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB festgesetzt werden. Der Aufstellungsbeschuss wurde bereits am 20.03.2018 durch die 

Stadtverordnetenversammlung gefasst.  

Da gemäß § 8 Abs. 2 BauGB Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 

sind, ist zur Realisierung des Vorhabens die vorliegende 16. Änderung des rechtswirksamen 

Flächennutzungsplanes innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Bürgerhaus 

Georgenhausen / Zeilhard“ aufzustellen. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt 

Reinheim stellt den Planbereich gemäß seiner realen Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft 

und im nordwestlichen Bereich als gemischte Baufläche dar. 
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1.2 Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich 

Das ca. 8.700 m2 große Plangebiet liegt am südlichen Rand des Stadtteils Zeilhard und wird im 

Norden durch die Straße „Am Mühlbach“ und die „Dilshofer Straße“ sowie im Westen durch 

einen Feldweg bzw. eine angrenzende Bebauung begrenzt. Östlich und südlich schließen in 

Privatbesitz befindliche landwirtschaftliche Flächen an. Demnach ist der Planbereich als Außen-

bereich anzusprechen, welcher jedoch unmittelbar an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

anschließt und somit als Abrundung eines bestehenden Siedlungskörpers angesehenen wer-

den kann. 

 

 
Abbildung 1: Räumliche Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes / Flächennutzungsplanes 

 

Im Nachgang an die frühzeitige Beteiligung der Bauleitplanung kam es zu einer Neuaufteilung 

der Grundstücke im Geltungsbereich. Somit hat sich auch die Bezeichnung der betroffenen 

Flurstücke geändert. Der räumliche Geltungsbereich der Bauleitplanung beinhaltet nun die 

Flurstücke mit der Katasterbezeichnung Gemarkung Zeilhard, Flur 2 Nr. 107/3, 116 teilweise 

(tlw.), 119, 120, 121/1, 124/2, 125/1 tlw., 125/2, 126/1 tlw. sowie 126/2 tlw. und ist in Abbildung 

1 gekennzeichnet.  

 

Geltungsbereich für den externen naturschutzrechtlichen Ausgleich des (Teilgeltungsbereich 2)  

Ein weiterer dargestellter / festgesetzter Geltungsbereich (Teilgeltungsbereich 2) umfasst eine 

externe Ausgleichsfläche, die dem naturschutzrechtlichen Ausgleich dient. Der Geltungsbereich 

umfasst eine Fläche von ca. 6.412 m² und beinhaltet das Grundstück mit der amtlichen Katas-

terbezeichnung Gemarkung Reinheim, Flur 4, Nr.31 und 32. Die Fläche soll Teil des Bewei-

dungskonzeptes „Reinheimer Teich Süd“ werden. Eine Ausgleichskonzeption liegt der 
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Bauleitplanung als gesondertes Dokument bei, bezieht sich jedoch im Wesentlichen auf die ver-

bindliche Bauleitplanung. Auf den benannten Flurstücken ist eine Umwandlung von derzeit 

Grünland zu extensiv genutzter Weide vorgesehen.  

 

 
Abbildung 2: Umgriff des räumlichen Geltungsbereichs der externen Ausgleichsfläche (Teilgeltungsbe-

reich 2) 

 

Die weiteren Ausführungen der Begründung beziehen sich auf Teilgeltungsbereich 1. Ausfüh-

rungen zu Teilgeltungsbereich 2 werden im Umweltbericht (gemeinsamer Umweltbericht für Be-

bauungsplan und Flächennutzungsplan) und in der gesonderten Ausgleichskonzeption 

getroffen.  
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1.3 Städtebauliche Prägung des Geltungsbereiches und dessen Umfeld 

Das Plangebiet ist landwirtschaftlich geprägt und ist frei von jeglichen baulichen Anlagen. Die 

Topografie weist starke Bewegungen auf. Insgesamt steigt das Gelände nach Süden hin um bis 

zu ca. 4,50 m an.  

 
Abbildung 3: Plangebiet und räumliches Umfeld (Quelle Luftbild: Bilder © 2018 Google, Kartendaten 

© 2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google) 

Abbildung 4: Plangebiet mit Erschließungsstraße 

„Am Mühlbach“; Standort der Aufnahme: Straße „Am 

Mühlbach“ in Höhe des Erschließungsbereiches der 

Feuerwehr mit Blickrichtung Südwesten 

 
Abbildung 5: Plangebiet Teilbereich Ost; Standort 

der Aufnahme: Einmündungsbereich „Am Mühlbach“ / 

festgesetzter Wirtschaftsweg mit Blickrichtung Südos-

ten 

 
Abbildung 6: Plangebiet Teilbereich West; Standort 

der Aufnahme: Einmündungsbereich „Am Mühlbach“ / 

festgesetzter Wirtschaftsweg mit Blickrichtung Westen 
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Im Osten grenzt der Geltungsbereich an landwirtschaftliche Flächen, welche den Übergang zu 

dem neu errichteten Feuerwehrgerätehaus darstellen. Nördlich - und somit auf der gegenüber-

liegenden Seite der Straße „Am Mühlbach“ - befindet sich eine Kindertagesstätte (KITA) sowie 

eine Schulsportanlage, bestehend aus Sporthalle, Kleinspielfeld, Rollschuhbahn sowie einer 

Laufbahn mit Weitsprunggrube. Die bauplanungsrechtlichen Grundlagen für die Anlagen der 

Schulsportanlage ergeben sich aus dem Bebauungsplan Z8 „Schulsportanlage“, welcher durch 

ortsübliche Bekanntmachung vom 29.04.1988 rechtswirksam wurde. Während für die Kinder-

tagesstätte kein Bebauungsplan besteht und die planungsrechtlichen Grundlagen sich somit 

nach § 34 BauGB ergeben, wird der unmittelbar östlich an die Kindertagesstätte angrenzende 

Siedlungsbereich wiederum durch einen Bebauungsplan mit Bezeichnung Z6 „Am Kindergar-

ten“ geregelt. Entsprechend den rechtswirksamen Festsetzungen des Bebauungsplanes hat 

sich hier eine Wohnbebauung in der offenen Bauweise (Einzel- und Doppelhäuser) entwickelt. 

Die Wohnhäuser weisen überwiegend zwei Vollgeschosse auf und die Dachlandschaft wird 

durch Satteldächer mit Ziegelbedeckungen in roten oder grauen Farbtönen geprägt. Vereinzelt 

sind auch Gebäude mit Flachdächern in der näheren Umgebung des Planstandortes aufzufin-

den. 

Im Süden des Plangebietes schließen weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Westlich 

des Gebietes befindet sich eine im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Reinheim 

dargestellte gemischte Baufläche, in welcher sowohl Wohnbebauung und Gewerbe als auch 

landschaftliche Nutzungen angesiedelt sind. Dieser Siedlungsbereich wird hingegen städte-

baulich nicht über einen Bebauungsplan gesteuert. Die Zulässigkeit von Vorhaben wird hier 

nach § 34 BauGB und damit nach der Eigenart der näheren Umgebung beurteilt. Bauvorhaben 

nach § 34 BauGB setzen voraus, dass sie sich innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortslage befinden und sich nach ihrer Art und dem Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 

und der Grundfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfü-

gen.  

Aufgrund der geplanten Nutzungsabsichten im Geltungsbereich der Bauleitplanung zur 

Errichtung eines Bürgerhauses bietet der Planstandort in Ortsrandlage Vorteile gegenüber einer 

Lage inmitten des bebauten Siedlungskörpers und dennoch ist dieser strategisch gut gelegen 

und gut erreichbar. Da von der Nutzung als Bürgerhaus aufgrund von Veranstaltungen zeitweise 

Emissionen ausgehen werden, ist der Planstandort in Ortsrandlage und in Anknüpfung an 

bereits bestehende Allgemeinbedarfsflächen wohlgewählt.  
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2 Planungen / planungsrechtliche Situation 

 

2.1 Raumordnung und Landesplanung: Regionalplan Südhessen 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht eine Anpassungspflicht der kommunalen Bauleitplanung an 

die Ziele der Raumordnung; die Grundsätze der Raumordnung sind sodann in der gemeindli-

chen Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Regionalpläne dienen der 

Steuerung der räumlichen Entwicklung. Sie machen Vorgaben für die Flächennutzung und set-

zen damit den planerischen Rahmen für die räumliche Entwicklung einer Region. Die allgemei-

nen Ziele der Raumordnung werden in dem mit seiner Veröffentlichung im Staatsanzeiger am 

17.10.2011 gültigen Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan (RPS 2010) 

festgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 2010 

 

Der Regionalplan Südhessen 2010 (RPS) weist die Fläche des Plangebietes als „Vorbehalts-

gebiet für Landwirtschaft“ aus. Die „Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft“ dienen i. S. d. 

RPS/RegFNP 2010 vordergründig der Erhaltung und Entwicklung der Freiraumfunktion sowie 

der Offenhaltung der Landschaft, primär durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Sie stel-

len ferner Gebiete dar, die nicht vorrangig einer bestimmten Nutzung im regionalplanerischen 

Sinne zugeordnet sind. So sind nach RPS/ RegFNP 2010 in den Vorbehaltsgebieten auch grö-

ßere, außerhalb der Siedlungsbereiche liegende Grün- und Brachflächen, z. B. Golf- und Sport-

plätze, Freizeitanlagen und Kleingärten integriert. Wenngleich die Erhaltung und Entwicklung 

der Freiraumfunktionen und das Offenhalten der Landschaft durch landwirtschaftliche Nutzung 

im Vordergrund stehen, kann die Flächeninanspruchnahme allerdings als kleinteilige Entwick-

lung angesehen werden. Hierzu besagt der Textteil zum Regionalplan Südhessen, dass die 

Flächeninanspruchnahme von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft in geringem Umfang für 

die Freizeitnutzung und Kulturlandschaftspflege, für Siedlungszwecke etc. bis zu fünf Hektar 

möglich ist (Quelle: Regionalplan Südhessen 2010 – Text (G10.1-11)). In diesem Sinne werden 
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die regionalplanerischen Vorgaben bei der Aufstellung des Bebauungsplanes eingehalten, die 

vorliegende Bauleitplanung steht nicht im Widerspruch zu den Zielen der Regional- und Lan-

desplanung. Da das geplante Vorhaben zudem dem Zwecke der Allgemeinheit dient, erscheint 

der Eingriff in das Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft als vertretbar.  

Überlagert wird die Signatur „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ von einem „Vorbehaltsgebiet 

für besondere Klimafunktionen“. Die Auswirkungen auf die lokalklimatische Situation werden 

aufgrund der umgebenden Vegetation und der kleinteiligen Entwicklung ebenfalls als vertretbar 

angesehen.  

Des Weiteren streift das Plangebiet ein im Regionalplan Südhessen 2010 ausgewiesenes „Vor-

ranggebiet Regionaler Grünzug“. Der Regionale Grünzug ist als ein Freiraum anzusehen, der 

sich als zusammenhängender Teil der freien Landschaft großflächig über die Grenzen der ein-

zelnen Gemeinden hinweg erstreckt und von Siedlungen, Verkehrsanlagen etc. freizuhalten ist. 

Gemäß dem Beschluss der Regionalversammlung vom 01. März 2013 darf die Funktion des 

Regionalen Grünzugs durch andere Nutzungen nicht beeinträchtigt werden. Vorhaben mit ho-

hem baulichem Anteil haben im Vorranggebiet Regionaler Grünzug zu unterbleiben (Z4.3-2). 

Abweichungen sind nur aus Gründen des öffentlichen Wohls und unter der Voraussetzung zu-

lässig, dass gleichzeitig im selben Naturraum Kompensationsflächen gleicher Größe und Qua-

lität und vergleichbarer Funktion dem Regionalen Grünzug zugewiesen werden (Z.4.3-3). Da 

die Planung dem Zwecke der Allgemeinheit dient, wird eine Zulässigkeit des Eingriffs in das 

Vorranggebiet Regionaler Grünzug erreicht. 

Die Festlegung der Kompensationsfläche erfolgt im Zuge der vorliegenden Bauleitplanung. Die 

festgelegten Kompensationsflächen werden im Raumordnungskataster der Oberen Landespla-

nungsbehörde gewahrt und bei Neuabgrenzung der Regionalen Grünzüge im Rahmen der 

nächsten Fortschreibung des Regionalplans übernommen. 

Folgende Fläche wurde als Kompensationsfläche ausgewählt: 

 
Abbildung 8: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 2010 mit vorgeschlagener Ausgleichsfläche 

Ausgleichsfläche 

Regionaler Grünzug 
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Die Fläche, die im Zusammenhang des bereits im Regionalplan Südhessen dargestellten „Vor-

ranggebiet Regionaler Grünzug“ steht, wird landwirtschaftlich genutzt und soll langfristig von 

einer Besiedlung freigehalten werden. Die identische Fläche wurde bereits im Zuge der Aufstel-

lung der Bauleitplanung „Dörnbachstraße 21“ (Feuerwehrgerätehaus) als Ausgleichsfläche für 

den in Anspruch genommenen regionalen Grünzug gewählt. Die Kompensationsfläche über-

schritt den Eingriff jedoch deutlich, sodass die vorliegende Planung / der Eingriff in den Regio-

nalen Grünzug bereits als ausgeglichen angesehen wird. Vergleichbar ist dies mit einem 

Ökokonto, wo Flächen unter naturschutzfachlichen Belangen angelegt werden, denen sich dann 

im Zuge einer Bauleitplanung zum naturschutzrechtlichen Ausgleich bedient werden kann. Im 

Zuge der frühzeitigen Beteiligung teilte das Regierungspräsidium Darmstadt mit, dass die Kom-

pensationsfläche akzeptiert werden kann.  

 

2.2 Vorbereitende Bauleitplanung: rechtswirksamer Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan der Stadt Reinheim aus dem 

Jahr 1996 stellt für das Plangebiet „Flächen für die Landwirtschaft“ dar, die sich südlich und 

südöstlich des Geltungsbereiches fortsetzen. Im Bereich der Siedlungslage grenzt westlich eine 

gemischte Baufläche an den räumlichen Geltungsbereich der Bauleitplanung an. Ein geringfü-

giger Bereich der gemischten Baufläche wird durch vorliegende Bauleitplanung ebenfalls über-

plant. Sowohl nördlich als auch östlich des Gebiets befinden sich bereits Flächen für den 

Gemeinbedarf. Nördlich finden sich die Sporthalle am Hirschbach, eine Rollsportanlage und die 

KITA Zauberwald wieder. Ein unwesentlicher Teil der Fläche für den Gemeinbedarf mit der 

Zweckbestimmung Sportfläche und Rollschuhbahn wurde in die 16. Änderung des Flächennut-

zungsplanes einbezogen. Hintergrund hiervon ist, dass in diesem Bereich die öffentliche Stra-

ßenverkehrsfläche „Am Mühlbach“ verläuft, diese im Flächennutzungsplan jedoch nicht 

dargestellt wird. Dies ist auch vollkommen korrekt, denn im Flächennutzungsplan sind aus-

schließlich die Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge 

darzustellen. Im aktuellen Planfall soll die öffentliche Straßenverkehrsfläche jedoch baulich ver-

ändert werden und dieser Bereich wird somit auch auf Ebene des FNP dem Planverfahren zur 

Errichtung des Bürgerhauses zugeordnet. Im Osten wurde ein Feuerwehrgerätehaus erbaut. 

Somit befindet sich der Planbereich in unmittelbarer Umgebung zu weiteren Gemeinbedarfsein-

richtungen.  

Gemäß dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB, nach dem der Bebauungsplan aus dem 

rechtswirksamen Flächennutzungsplan zu entwickeln ist, ist der rechtswirksame Flächennut-

zungsplan (FNP) zu ändern. Das Planungsgebiet ist gemäß der Planungsabsicht fortan als „Flä-

che für Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Bürgerhaus“ darzustellen. Das notwendige 

Änderungsverfahren wird gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zum Aufstellungsverfahren des Be-

bauungsplanes durchgeführt. Es liegen jedoch gesonderte Begründungen vor.  

Der Geltungsbereich der vorliegenden 16. Änderung des Flächennutzungsplanes betrifft die 

Grundstücke mit der amtlichen Katasterbezeichnung Gemarkung Zeilhard, Flur 2 Nr. 107/3, 116 

teilweise (tlw.), 119, 120, 121/1, 124/2, 125/1 tlw., 125/2, 126/1 tlw. sowie 126/2 tlw. 
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Abbildung 9: Ausschnitt aus dem rechtsgültigen 

Flächennutzungsplan 

Abbildung 10: Geltungsbereich der 16. teilbe-

reichsbezogenen Flächennutzungsplanänderung 

 

Wie bereits Kapitel 1.2 zu entnehmen war, wird im Zuge der 16. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Stadt Reinheim ein zweiter räumlicher Geltungsbereich festgelegt. Dieser Be-

reich dient dem naturschutzrechtlichen Ausgleich. Auf der Fläche erfolgt eine Umwandlung von 

Wiese zu extensiv genutzter Weide. Die Fläche der Gemarkung Reinheim, Flur 4, Nr. 31 und 

32 wird fortan als „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft“ (Ausgleichsfläche) dargestellt. Derzeit stellt der Flächennut-

zungsplan den Bereich als „Fläche für die Landwirtschaft – ökologisch bedeutsames Grünland“ 

dar. Der integrierte Landschaftsplan erklärt den Bereich für ökologisch wichtig und wertvoll. Zu-

sätzlich trifft der Landschaftsplan die Kennzeichnung „Amphibienbiotop“.  

 

Abbildung 11: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Reinheim mit Kenn-

zeichnung der externen Ausgleichsfläche 
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2.3 Unverbindliches Bebauungskonzept 

Die nachfolgende Plandarstellung zeigt den Lageplan (hier ohne Maßstabsangabe) des Sie-

gerbeitrages zum Realisierungswettbewerb des Architekturbüros SWS (Strolz Weisenburger 

Scheidel), Karlsruhe. Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes wurden so getrof-

fen, dass die Planung des Architekturbüros SWS umgesetzt werden kann. Eine verbindliche 

Vorgabe zur Umsetzung des Planentwurfes der SWS Architekten resultiert hieraus jedoch aus-

drücklich nicht. Solange die Hochbau- und Freiflächenplanung den verbindlichen Festsetzungen 

des Bebauungsplanes nicht widerspricht, kann die letztendliche Planung vom Konzept des Ar-

chitekturbüros SWS abweichen.  

Konzeptbeschreibung:  

Das Bürgerhaus ist im westlichen Teil des Geltungsbereiches positioniert und setzt sich aus 

zwei miteinander verschränkten Bauvolumen zusammen. Im niedrigeren Volumen sind das Fo-

yer und Nebenräume untergebracht, im höheren Volumen der Saal und der Bühnenbereich. Auf 

eine konkretere Beschreibung des Gebäudeinneren wird an dieser Stelle verzichtet, da die 

Raumaufteilung, die innere Erschließung und auch die Konstruktion und Materialwahl keine Be-

deutung für die vorliegende Bauleitplanung hat. Im östlichen Teil des Plangebietes ist ein großer 

Parkplatz für die Besucher des Bürgerhauses vorgesehen. Gegliedert wird der Parkplatz durch 

Baumpflanzungen. Die Planung der SWS Architekten sieht die Zu- und Abfahrt des Parkplatzes 

unmittelbar am östlichen Rand des Plangeltungsbereiches, von der Straße „Am Mühlbach“ her, 

vor. Im Zuge der Bauleitplanung wurde eine Schallimmissionsprognose erarbeitet. Diese kommt 

zu dem Ergebnis, dass die Zufahrt an dieser Stelle nicht liegen kann, da die Geräuscheinwir-

kung auf die nordöstlich gelegene Wohnbebauung zu stark wäre. Der aus immissionsschutz-

rechtlicher Sicht bedenkliche Bereich wurde im Bebauungsplan als Bereich ohne Zu- und 

Abfahrt festgesetzt. Zwischen dem Parkplatzbereich und dem Bürgerhaus wurde eine Freifläche 

vorgesehen. Ein weiterer, kleinerer Parkplatz wurde im Westen des Plangebietes, auf Flurstück 

107/3 vorgesehen. Auch dieser Parkplatz wird durch Bäume gegliedert.  

In der Planung der SWS Architekten wurde noch nicht berücksichtigt, dass die öffentliche Stra-

ßenverkehrsfläche, zwecks eines reibungslosen Verkehrsabflusses, in die Planfläche verbreitert 

werden muss. Dies geht zulasten der Stellplatzflächen und des nördlichen Vorplatzes des Bür-

gerhauses.  
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Abbildung 11: Unverbindliches Bebauungskonzept SWS Architekten 

 

2.4 Aufstellungsverfahren 

 

2.4.1 Verfahrenswahl 

Das Aufstellungsverfahren wird im üblichen „zweistufigen Regelverfahren“ durchgeführt und ein 

Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt. Da sich das 

Plangebiet am Ortsrand in peripherer Lage befindet und nach dem Bauplanungsrecht nach § 

35 BauGB (Außenbereich) zu bewerten ist, kann das beschleunigte Verfahren nach § 13 a 

BauGB nicht zur Anwendung kommen.  

 

2.4.2 Verfahrensdurchführung 

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung in den städtischen Gremien wurden bei der 

Planaufstellung, nach den Maßgaben des Baugesetzbuches, die nachstehenden Verfahrens-

schritte durchgeführt: 

 

20.03.2018: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung nach § 2 Abs. 1 BauGB über 

die Aufstellung der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes „Bürgerhaus Georgenhausen / Zeilhard“ (Aufstel-

lungsbeschluss). 

25.09.2018: Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3, 4 Abs. 1 

BauGB.  

05.10.2018: ortsübliche Bekanntmachung der o. g. Beschlussfassungen. 
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15.10.2018 bis einschließlich 16.11.2018: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne des 

§ 3 Abs. 1 BauGB; die Öffentlichkeit wurde durch öffentliche Auslegung des 

Vorentwurfes unterrichtet und hatte damit innerhalb angemessener Frist die 

Gelegenheit, sich über die Planungsabsicht näher zu unterrichten, diese zu 

erörtern und sich hierzu zu äußern. 

12.10.2018: Anschreiben im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB; die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-

gabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden schriftlich 

durch Übersenden der Vorentwurfsplanung unterrichtet und mit Fristsetzung 

bis einschließlich 16.11.2018 zur Stellungnahme sowie zur Äußerung auch 

im Hinblick auf den erforderlichen Detaillierungsgrad der Umweltprüfung auf-

gefordert. 

25.08.2020: Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 und der betroffenen Träger öffentlicher Be-

lange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie Beschluss über die Durchführung der 

förmlichen Beteiligung nach §§ 3,4 Abs. 2 BauGB.  

10.09.2020: Ortsübliche öffentliche Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung der Öf-

fentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB unter Angabe des Auslegungszeitraums 

und -ortes. 

07.09.2020: Anschreiben der Stadt zur Durchführung des nach dem BauGB vorgesehenen 

Verfahrens zur förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Fristsetzung bis 12.10.2020. 

Die beteiligten TöB wurden durch Übersendung der Entwurfsplanung mit Be-

gründung zur Stellungnahme aufgefordert. 

21.09.2020 bis einschließlich 23.10.2020: Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 

Abs. 2 BauGB auf der Grundlage dieser Planungsabsicht. Die Bürger hatten 

damit die Gelegenheit, sich über die Planungsabsicht näher zu unterrichten, 

diese zu erörtern und sich hierzu zu äußern. 

24.11.2020: Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der erfolgten förmlichen 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 und der betroffenen Träger öf-

fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie Feststellungsbeschluss als 

endgültigen Beschluss über die Flächennutzungsplanänderung. 

Für die Flächennutzungsplanänderung ist die Genehmigung bei der höheren Verwaltungsbe-

hörde einzuholen. 

 

2.4.3 Darstellung abwägungsrelevanter Anpassungen des Planinhaltes 

Im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen; dazu sind zunächst 

die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und 
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zu bewerten. Das Abwägungsgebot ist dann verletzt, wenn eine sachgerechte Abwägung über-

haupt nicht stattfindet, wenn in die Abwägung Belange nicht eingestellt werden, die nach Lage 

der Dinge hätten eingestellt werden müssen, wenn die Bedeutung der betroffenen Belange ver-

kannt oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten Belangen in einer 

Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis 

steht. Innerhalb des so gezogenen Rahmens ist dem Abwägungserfordernis genügt, wenn sich 

die Plangeberin im Widerstreit verschiedener Belange für die Bevorzugung des einen und damit 

notwendigerweise für die Zurückstellung des anderen Belangs entscheidet. (u. a. OVG NRW, 

Urt. v. 19.07.2013 – 10 D 107/11.NE –, juris) 

Im Zuge der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3,4 Abs. 1 BauGB wurden Hin-

weise und Anregungen seitens der Behörden und Träger öffentlicher Belange vorgetragen. Stel-

lungnahmen von Bürgern gingen keine ein. Durch die eingegangenen Stellungnahmen der 

Behörden und Träger öffentlicher Belange ergaben sich folgende Änderungen / Ergänzungen 

am Flächennutzungsplan:  

• Das Amt für Bodenmanagement Heppenheim teilte mit, dass die Grundstücke des räumlichen 

Geltungsbereiches dem Flurbereinigungsverfahren unterliegen. Hierdurch kam es zu einer Neu-

aufteilung der Grundstücke mit entsprechender Fortführungsbezeichnung. Im Flächennutzungs-

planentwurf wurden die aktualisierten Grundstückszuschnitte mit Bezeichnung berücksichtigt.  

• Aufgrund der Stellungnahme der Darmstadt-Dieburg Nahversorgungsorganisation (DADINA) 

wurde in die Begründung ein Hinweis zur nächstgelegenen Bushaltestelle aufgenommen.  

• Die e-netz Südhessen gab den Hinweis ab, dass die Stromversorgung des Plangebietes durch 

Ergänzung des bestehenden Versorgungsnetzes realisiert werden kann. Dieser Hinweis wurde 

in die Begründung übernommen.  

• Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen (hessenArchäologie) gab in seiner Stellungnahme 

Hinweise auf mögliche Bodendenkmäler in Plangebiet. Dieser Anfangsverdacht bestätigte sich 

nach entsprechenden durchgeführten fachlichen Untersuchungen nicht. Hierauf wurde in der 

Begründung umfangreich eingegangen.  

• Seitens des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg kam der Hinweis, dass das 

Vorhaben im vernässungsgefährdeten Bereich liegt. Eine entsprechende Kennzeichnung war 

dem Bebauungsplan bereits zu entnehmen und wurde im Planteil der FNP-Änderung ergänzt.  

• Bereits in der Begründung des Vorentwurfs der Bauleitplanung wurde beschrieben, dass die 

festgesetzte öffentliche Straßenverkehrsfläche (bis dahin 5 m Breite) wohl erweitert werden 

muss. Dies wurde im Zuge der frühzeitigen Beteiligung von der Unteren Verkehrsbehörde des 

Landkreises Darmstadt-Dieburg und der Verkehrspolizei (Polizeipräsidium Darmstadt) bestä-

tigt. In der Entwurfsplanung des Bebauungsplanes wurde die öffentliche Verkehrsfläche nun auf 

7,00 m (gemischte Verkehrsfläche) festgesetzt. Eine Darstellung der untergeordneten Gemein-

destraßen erfolgt auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht. Jedoch wurde der Geltungsbe-

reich im Straßenbereich in Richtung Osten verlängert, um einen durchgehend 7,00 m breiten 

Ausbau der Verkehrsfläche planungsrechtlich vorzubereiten. Ansonsten wäre der Bebauungs-

plan nicht als vollständig als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt (Verkehrsfläche auf land-

wirtschaftlicher Nutzfläche) anzusehen.  
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• In der Begründung und im Umweltbericht wurde auf eine mögliche Erosionsgefährdung hinge-

wiesen (Hinweis aus der Stellungnahme des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Die-

burg – Fachbereich Ländlicher Raum). 

Im Zuge der Durchführung der förmlichen Beteiligung nach §§ 3,4 Abs. 2 BauGB wurden Hin-

weise und Anregungen seitens der Bürger, Behörden und Träger öffentlicher Belange vorgetra-

gen. Durch die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

ergaben sich folgende Änderungen / Ergänzungen am Flächennutzungsplan:  

• Der Landkreises Darmstadt-Dieburg gab den Hinweis, dass die Muster-Wasserschutzgebiets-

verordnung nicht mehr gültig ist. Die Begründung wurde redaktionell angepasst.  

• Das Regierungspräsidium Darmstadt teilte im Zuge der Beteiligung mit, dass der Teilgeltungs-

bereich 2 (externe Ausgleichsfläche) im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Gersprenz 

liegt. Der Bereich wurde nachrichtlich i. S. d. § 9 Abs. 6a BauGB gekennzeichnet. Die Begründung 

wurde um diese Information ergänzt.  

• Die Stadtwerke Reinheim informierten, dass durch den Planbereich noch eine Trinkwasserlei-

tung verläuft. Der Umgang mit der Leitung (Verlegung oder dingliche Sicherung) ist auf Ebene 

der Erschließungsplanung zu klären. Die Begründung wurde redaktionell angepasst.  
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3 Fachplanungen und sonstige Planungsgrundlagen 

 

3.1 Erschließungsanlagen 

Die Erschließung des Plangebietes ist durch bereits vorhandene Erschließungsanlagen weitge-

hend vorgegeben. Zur unmittelbaren Erschließung des Plangebietes sind die örtlich bereits vor-

handenen Anlagen zu ergänzen und auszubauen (Hausanschlussleitung). 

 

3.1.1 Technische Ver- und Entsorgung 

Im Bereich des Flurstücks 107/3 verläuft eine Trinkwasserleitung, welche im Zuge der Erschlie-

ßungsarbeiten in den Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen zu verlegen ist oder per Grund-

dienstbarkeit zu sichern ist. Die Gasversorgung ist über den vorhandenen Leitungsbestand 

innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche gesichert. Die Stromversorgung des Plangebietes 

kann durch Ergänzung und Erweiterung des bestehenden Versorgungsnetzes im Zuge der Er-

schließungsmaßnahmen entsprechend dem Leitungsbedarf der zukünftigen Abnehmer reali-

siert werden.  

Bodensondierungen haben ergeben, dass die Untergrundverhältnisse für eine Versickerung des 

anfallenden Niederschlagswassers vor Ort nicht geeignet sind, so dass eine Ableitung über die 

öffentliche Kanalisation erfolgt. Im Zuge des Baus des östlich gelegenen Feuerwehrgerätehau-

ses wurde bereits im Jahr 2015 das öffentliche Kanalnetz um einen Mischwasserkanal erweitert. 

Dieser kann ebenfalls für die Abwasserentsorgung des Bürgerhauses genutzt werden und die 

Abwassermengen aufnehmen.  

Anfallendes Schmutzwasser kann ohne weiteren Nachweis in die öffentliche Kanalisation in der 

Straße „Am Mühlbach“ eingeleitet werden.  

Im Rahmen einer Voruntersuchung wurde durch das Ingenieurbüro Reitzel aus Groß-Zimmern 

geprüft, ob und in welchem Umfang das Niederschlagswasser in den Mühlbach bzw. in die öf-

fentliche Kanalisation geleitet werden kann. Die wasserwirtschaftliche Voruntersuchung wird 

fortan als Anlage zur Bauleitplanung geführt. Die Berechnung der Wasserspiegellagen des 

Hirschbachs in Georgenhausen-Zeilhard ergab, dass der Bach nicht ausreichend leistungsfähig 

ist, um bei Starkregen das eigeleitete Abwasser aus Regenentlastungsanlagen gefahrlos abzu-

führen. Die zusätzliche ungedrosselte Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Plangebiet 

würde zu einer geringfügigen Erhöhung des Wasserspiegels im Vorfluter führen. Bei einer Dros-

selung der Einleitmenge auf ca. 14,0 l/s wird ein Stauraum von (grob vordimensioniert) ca. 62 

m³ erforderlich. Die stoffliche Belastung des Niederschlagsabflusses aus dem Plangebiet ist 

nach DWA-M 153 unproblematisch. Aufgrund des vorhandenen Baumbestandes erscheint eine 

Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers über die Wegeparzelle westlich der Sporthalle 

sehr problematisch. Das Ingenieurbüro Reitzel stuft die naturschutzrechtlichen Belange im vor-

liegenden Fall höher, als die wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Belange ein, und 

empfiehlt daher das auf dem Gelände des geplanten Bürgerhauses anfallende Niederschlags-

wasser begrenzt auf ca. 14 l/s in den öffentlichen Kanal DN 600 einzuleiten. 
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Eine Einleitung in den öffentlichen Kanal ist möglich, der vorhandene Kanal DN 600 bis DN 800 

ist ausreichend leistungsfähig. Dennoch, obwohl der Kanal auch den gesamten Abfluss aus 

dem Plangebiet aufnehmen könnte, sollte auch bei dieser Variante die Einleitmenge zum Schutz 

des Mühlbachs auf ca. 14,0 l/s begrenzt werden. Die Stadt Reinheim hat sich dafür ausgespro-

chen, der Empfehlung des Ingenieurbüros Reitzel zu folgen und die Einleitung des Nieder-

schlagswassers in den Kanal vorzusehen.   

 

 
Abbildung 12: Vorhandener öffentlicher Leitungsbestand (Wasserversorgung und Kanal) 

 

3.1.2 Verkehrsanlagen 

Die verkehrliche Erschließung des Planbereiches erfolgt vordergründig über die Straße „Am 

Mühlbach“, sowie untergeordnet auch über die „Dilshoferstraße“. Die Straßenparzelle der 

Straße „Am Mühlbach“ weist im Bereich des räumlichen Geltungsbereiches der Bauleitplanung 

eine Breite von 5,00 m auf. Ausgebaut ist die Straße jedoch nur in einer Breite von ca. 3,00 m, 

sodass Begegnungsverkehr innerhalb des befestigten Bereichs der Fahrbahn nicht möglich ist.  

Um Begegnungsverkehr Pkw / Lkw (auch das Anfahren von Rettungsfahrzeugen) zu ermögli-

chen, ist die Verkehrsfläche somit auszubauen. Gemäß RASt 06 (Richtlinien für die Anlagen 

von Stadtstraßen) bedarf es hierfür einem Verkehrsraum von min. 5,00 m. Zusätzlich ist auf-

grund des Vorhabens zur Errichtung eines Bürgerhauses, wo mit Fußgängerverkehr zu rechnen 

ist, ein Gehweg vorzusehen. Der Gehweg - auf der nördlichen Straßenseite - ist bereits teilweise 

vorhanden und könnte ausgebaut werden. Die Notwendigkeit eines zweiseitigen Gehweges 

wird nicht erkannt. Der Entwurf des vorliegenden Bebauungsplanes setzt eine insgesamt 7,00 

m breite öffentliche Verkehrsfläche fest. Somit besteht im Zuge der verkehrstechnischen Er-

schließungsplanung die Möglichkeit, einen gewünschten Querschnitt zu wählen. Die Fahrbahn 

kann demnach 5,00 m und der Gehweg 2,00 m breit oder die Fahrbahn 5,50 m und der Gehweg 

1,50 m breit ausgebaut werden. Der Geltungsbereich wurde im Zuge der Entwurfsplanung - im 

Bereich der Straßenverkehrsfläche - um ca. 37 m in Richtung Osten erweitert und setzt hier die 

bestehende Straßenparzelle sowie die angrenzende, derzeitige landwirtschaftliche Fläche in 

einer Breite von 2,00 m als öffentliche Straßenverkehrsfläche fest. Die nordöstliche Grenze des 
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Geltungsbereiches trifft hier unmittelbar auf die Grenze des Geltungsbereiches zum Bebau-

ungsplan „Dörnbachstraße 21“, welcher in diesem Bereich ebenfalls öffentliche Straßenver-

kehrsfläche festsetzt. Somit wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung 

einer durchgehenden 7,00 m breiten Verkehrsfläche geschaffen.  

 

Abbildung 13: Festsetzung öffentliche Straßenverkehrsfläche und Anbindung der Verkehrsfläche an den 

räumlichen Geltungsbereich des rechtswirksamen Bebauungsplanes „Dörnbachstraße 21“ 

Die Straße “Am Mühlbach“ knickt nordöstlich des Plangebietes zusätzlich in Richtung Norden 

ab und trifft auf den Kreuzungsbereich der „Zeilharder Straße“. Mit Übergang der Zeilharder 

Straße in die Ollenhauerstraße erfährt die Ortslage eine Anbindung an die überörtliche Verbin-

dung der B 38 an. Die B 38 verläuft von Norden aus Roßdorf kommend an der Ortslage Geor-

genhausens vorbei nach Süden in Richtung Spachbrücken / Reinheim-Kernstadt.  

Die innere Erschließung wird im Rahmen der Bauleitplanung nicht festgelegt, sondern erst auf 

der Ebene der Ausführungsplanung erarbeitet. Lediglich eine Parzelle eines bestehenden Wirt-

schaftsweges wurde gemäß seiner heutigen Widmung auch weiterhin als Verkehrsfläche be-

sonderer Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg“ festgesetzt und dient sowohl der Zufahrt zur 

Fläche für den Gemeinbedarf wie auch der Zufahrt zu den angrenzenden landwirtschaftlichen 

Flächen. Im Zuge der Erschließungsmaßnahme wird auch diese Wegeverbindung ertüchtigt. 

Ein Teilstück der heutigen Wirtschaftswegparzelle 121/1 wird zukünftig jedoch nicht mehr benö-

tigt und durch die vorliegende Planung überplant. Die Stadt Reinheim befindet sich für die Um-

gebung um das Plangebiet derzeit in einem Flurbereinigungsverfahren. In diesem Zuge wird 

auch eine Entscheidung darüber getroffen, was mit der Restfläche der Wegeparzelle 121/1 ge-

schehen wird. Für den ruhenden Verkehr sieht der Bebauungsplan ausreichend Stellplatzfläche 

vor.  
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Das Plangebiet liegt ca. 350 Meter von der Haltestelle „Georgenhausen Edeka“ entfernt, die von 

den Buslinien NH, RH und RHX bedient wird. Damit besteht eine gute Erreichbarkeit des ge-

planten Bürgerhauses mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sowohl in Richtung Reinheim als auch 

in Richtung des Oberzentrums Darmstadt.  

 

3.2 Umweltschützende Belange 

 

3.2.1 Umweltprüfung 

Mit Inkrafttreten des Europarechtsanpassungsgesetzes Bau (EAG Bau) am 20.07.2004 sind 

zahlreiche Änderungen des BauGB, daneben u. a. auch Änderungen des Raumordnungsgeset-

zes (ROG) und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), verbindlich ge-

worden. Anlass für das EAG Bau ist die Umsetzung der EU-Richtlinien über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (Richtlinie 2001/42/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001, Plan-UP-Richtlinie). 

Die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie im Bereich der Bauleitplanung erfolgt in der Weise, dass 

grundsätzlich alle Bauleitpläne einer Umweltprüfung zu unterziehen sind. Eine Ausnahme be-

steht nur für bestandssichernde bzw. -ordnende Bauleitpläne, die im Verfahren nach § 13,  

§ 13a und § 13b BauGB aufgestellt bzw. geändert werden. 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

§ 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB bestimmt, dass das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung zu 

berücksichtigen ist. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweili-

gen Planungssituation ab und werden von der Stadt festgelegt (§ 2 Abs. 4 BauGB). Die im 

Rahmen der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Umweltbelange sind im Umweltbericht 

als Teil der Begründung des Flächennutzungsplanes darzulegen (§ 2a BauGB). Die Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 

wird, wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung aufgefordert, Hinweise zum Detaillie-

rungsgrad / Umfang des Umweltberichtes zu geben. Der angefertigte Umweltbericht liegt der 

Bauleitplanung, als gesonderter Teil der Begründung, bei. 

 

3.2.2 Eingriffs- / Ausgleichsplanung 

Die Frage des naturschutzrechtlichen Eingriffes ist in die bauleitplanerische Abwägung einzu-

stellen. Eingriffe aufgrund der vorliegenden Bauleitplanung sind insbesondere durch die ge-

plante Überbauung bzw. Befestigung bislang unbefestigter Bodenflächen zu erwarten. Die 

Ermittlung des naturschutzrechtlichen Eingriffes und des notwendigen Kompensationsbedarfes 

erfolgen im Umweltbericht und in den Analgen zum Umweltbericht.  

Mit dem Bebauungsplan werden Eingriffe in Natur und Landschaft ermöglicht, welche die Ge-

stalt oder Nutzung von Grundflächen, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
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erheblich beeinträchtigen können. Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes werden Rege-

lungen getroffen, mit denen diese Eingriffe in Natur und Landschaft vermieden oder zumindest 

verringert werden sollen. Der verbleibende Eingriff in die Funktionen des Naturhaushalts wird 

durch geeignete Kompensation ausgeglichen. Die detaillierte Bilanzierung des Eingriffs und sei-

ner Kompensation erfolgt tabellarisch nach der Kompensationsverordnung (KompensationsVO) 

des Hessischen Ministers für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz vom September 

2005 im Rahmen des Umweltberichts. Mit E-Mail vom 07.05.2019 bestätigte die Untere Natur-

schutzbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg, dass die Anwendung der Kompensati-

onsVO in der Fassung vom 01.09.2005 Zustimmung findet.  

Die Ermittlung des naturschutzrechtlichen Eingriffes und der notwendigen Ausgleichsmaßnah-

men ist dem beiliegenden Umweltbericht zu entnehmen. Eine Ausgleichsfläche wurde zeichne-

risch und Ausgleichsmaßnahmen textlich verbindlich festgesetzt. Ebenfalls wurde die 

Ausgleichsfläche in der vorliegenden 16. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt und 

entsprechend planungsrechtlich vorbereitet. Als Ausgleichsflächen wurden die Grundstücke mit 

amtlicher Katasterbezeichnung Gemarkung Reinheim, Flur 4 Nr. 31 und 32 festgesetzt. Die 

Flurstücke sollen in eine Beweidungskonzeption für das Gebiet „Reinheimer Teich Süd“ inte-

griert werden. Die Konzeption geht auf einen Entwurf von Herrn Fritz Fornoff, Ueberau, zurück. 

Sowohl das großteilige Beweidungskonzept wie auch ein gesondertes Konzept zum Ausgleich 

des Bilanzdefizites des Bebauungsplanes werden Anlage zur Bauleitplanung. Auf den benann-

ten Ausgleichsflächen ist eine Änderung der Nutzung von Wiese (veramtes Feuchtgrünland) in 

extensiv genutzte Weide vorgesehen. Die Beweidung soll die Rinderhaltung erfolgen. Auf eine 

Flächendüngung, den Einsatz von Pestiziden, Pflegeumbruch und Nachsaaten soll verzichtet 

werden. Auswirkungen auf die Flächennutzungsplanänderung ergeben sich hierdurch jedoch 

nicht. 

Das Grünland kann aufgrund seiner Lage in der Aue sowie seiner Arten- und Strukturarmut 

durch eine extensive Beweidung aufgewertet werden. Die Ausgleichsflächen sind Teil des Vo-

gelschutzgebietes „Untere Gersprenzaue“ und des FFH-Gebietes „Untere Gersprenzaue“ sowie 

Teil des Landschaftsschutzgebietes „Auenverbund Gersprenz“. Auf die Ausgleichskonzeption, 

die Anlage zur Bauleitplanung wird, wird verwiesen.  

 

3.2.3 Artenschutz 

Grundlage der Bewertung in der artenschutzrechtlichen Prüfung im Bauleitplanverfahren sind 

die nach § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten Zugriffsverbote für FFH-Anhang IV-Arten und für 

alle europäischen Vogelarten. Demnach ist es verboten: 

• wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verschlechtert, 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 
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• wild lebenden Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie 

oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Ein Verbotstatbestand ist dann erfüllt, 

1. wenn sich das Tötungsrisiko trotz aller zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen signifi-

kant erhöht,  

2. wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population trotz aller zumutbaren Ver-

meidungsmaßnahmen durch Störungen verschlechtern könnte, 

3. wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. von Pflan-

zenstandorten im räumlichen Zusammenhang auch mit vorgezogenen Ausgleichsmaß-

nahmen nicht sichergestellt werden kann. 

Im Zuge des Flurneuordnungsverfahrens UF 1797 Reinheim B 38 / L 3114 wurde im Jahr 2013 

ein Artenschutzgutachten durch ein Fachbüro erarbeitet. Teil des damaligen Untersuchungs-

raumes war das heutige Plangebiet für das Bürgerhaus. Als Brutvogelarten wurden im Untersu-

chungsraum die Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel und Schafstelze festgestellt. In der 

unmittelbaren Umgebung zu dem jetzigen Plangebiet konnte die Feldlerche beobachtet werden. 

Da die Datengrundlage aus 2013 für die Belange des Artenschutzes als veraltet zu bewerten 

ist, können die Ergebnisse von 2013 nicht pauschal auf die heutige artenschutzrechtliche Situ-

ation im Plangebiet und dessen Umfeld übertragen werden. Die Begutachtung aus 2013 stellt 

jedoch eine Grundlage dar, auf der aufgebaut werden kann. Mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde wurde abgestimmt, eine Worst-Case-Betrachtung (Betrachtung des ungünstigsten Falles) 

durchzuführen. Wie dem Gutachten von 2013 zu entnehmen ist und wie die Anregungsträgerin 

in nebenstehender Stellungnahme bestätigt, ist die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von 

Feldvogelarten im Planbereich oder dessen näheren Umfeld hoch. Die vorsorgliche Worst-

Case-Betrachtung ist somit ein geeignetes Instrument, um die artenschutzrechtlichen Belange 

bei der Planung zu berücksichtigen, ohne konkrete Begehungen der Planfläche während der 

Brutperiode durchzuführen und ohne eine konkrete faunistische Erfassung durchzuführen.  

Die Worst-Case-Betrachtung, welche Anlage der Bauleitplanung wird und von dem Fachbüro 

BfL Heuer & Döring aus Brensbach erarbeitet wurde, kommt zu folgendem zusammengefass-

tem Ergebnis:  

Zur Erstellung des Artenschutzgutachtens erfolgten keine faunistischen Erfassungen. Ein Vor-

kommen des Feldhamsters (Cricetus cricetus) ist im Stadtgebiet von Reinheim nicht bekannt. 

Nach Abstimmung der InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG mit der zuständigen Unteren Natur-

schutzbehörde soll von der Möglichkeit eines Vorkommens von Vogelarten des Offenlandes 

ausgegangen werden. Es wird daher in diesem Gutachten als Worst Case von einem möglichen 

Brutplatzverlust von zwei Feldlerchenbrutpaaren, einem Brutpaar der Wachtel und einem Brut-

paar der Schafstelze innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes oder in dessen Nahbereich 

ausgegangen. 

Mit der geplanten Bebauung verbundene mögliche Wirkfaktoren in Hinblick auf die artenschutz-

rechtlich relevante Fauna sind 

o Verlust zweier Brutplätze der Feldlerche 

o Verlust eines Brutplatzes der Schafstelze 
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o Verlust eines Brutplatzes der Wachtel 

o Verkleinerung eines Nahrungsraumes von Vögeln und von Fledermäusen 

o Störungen während der Baumaßnahme im Bereich eines Lebens- und Nahrungsraumes von 

Vögeln des Offenlandes und eines Jagdreviers von Fledermäusen. 

 

Für die innerhalb des Untersuchungsbereiches zu erwartenden Vogelarten werden Angaben in 

der ,Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter Vogel-

arten‘ (HMUELV 2015) gemacht (Brutvögel und Nahrungsgäste). Für Feldlerche und Wachtel, 

deren Erhaltungszustand ungünstig / unzureichend ist, wurde jeweils ein Prüfbogen aus dem 

Hessischen Leitfaden für die Artenschutzrechtliche Prüfung ausgefüllt. 

Ergebnis ist, dass unter Beachtung der im Artenschutzgutachten genannten Vermeidungsmaß-

nahme und der Durchführung vorgezogenen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahme) für Feldlerche und Wachtel keiner der Verbots-

tatbestände eintritt. 

Es wird empfohlen, Quartiere für Fledermäuse in die Wände von Neubauten zu integrieren (Fle-

dermaustafeln oder –steine). Fledermaussteine wurden speziell für den Einbau in Fassaden 

entwickelt. Sie sind wartungsfrei und lassen sich in Putz- oder Ziegelwände integrieren. Schein-

werfer und Bewegungsmelder sollten nicht in der Nähe angebracht werden. 

Die im Artenschutzbericht genannten Vermeidungsmaßnahmen wurden im Bebauungsplan ver-

bindlich festgesetzt. Als CEF-Maßnahmen (vorgezogene Maßnahmen zur Sicherung der konti-

nuierlichen ökologischen Funktionalität) wurde im Artenschutzbericht benannt, dass für die 

beiden Brutvogelarten des Offenlandes Feldlerche und Wachtel insgesamt zwei Blühstreifen mit 

je ca. 1.000 m² in einem ackerbaulich geprägten Bereich anzulegen sind, der durch Verkehr, 

angrenzende Bebauung, Spaziergänger und Hunde so wenig wie möglich gestört ist. Höhere 

Bäume dürfen sich nicht im Nahbereich befinden. Die CEF-Flächen setzen sich jeweils aus ei-

nem 8 m breiten Blühstreifen und einem 2 m breiten Schwarzbrache-Streifen zusammen. Die 

CEF-Flächen müssen zeitlich so bereitgestellt werden, dass sie vor Beginn der Bauarbeiten 

oder zu Beginn der Brutsaison nach der winterlichen Baustellenfreimachung funktionsfähig sind. 

Die CEF-Flächen sind dauerhaft zu sichern und zu unterhalten. Der Erfolg der Maßnahme ist 

durch ein fünfjähriges Monitoring zu überprüfen. 

Vom Büro BfL wurde im Januar 2020 eine Ortsbegehung und eine Flächenvorauswahl vorge-

nommen. Diese Vorauswahl wurde mit dem Amt für Flurneuordnung bzw. mit dem Wege- und 

Gewässerplan abgeglichen. Ausgewählt wurde eine Fläche, die südlich von Zeilhard gelegen 

ist. Die Fläche hat nach Auskunft vom Amt für Bodenmanagement eine Länge von 278 m. Bei-

derseits der Schmalseiten wird in einer Breite von 10 m Ackerbau erfolgen. Bei einer Gesamt-

breite des Blühstreifens von 10 m ergibt sich eine Fläche von 2.780 m². Dem Flächenvorschlag 

für die notwendige CEF-Maßnahme wurde im Januar 2020 durch die Untere Naturschutzbe-

hörde zugestimmt.  
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Eine Sicherung der Maßnahme und der Fläche, sowie des Monitorings, erfolgte durch den Ab-

schluss eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt und der Unteren Naturschutzbe-

hörde. Das Artenschutzgutachten und die CEF-Konzeption werden als Anlage zum 

Bebauungsplan geführt. 

 

3.2.4 Bodenschutz 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes, der u.a. im § 202 BauGB gefordert wird, sind Maßnah-

men zur Erhaltung und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens – vor Vernich-

tung oder Vergeudung vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des 

Bodenschutzes wird hingewiesen. Die einschlägig bekannten Richtlinien, Verordnungen und 

Regelwerke sind zu beachten. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der 

Oberboden des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzu-

schieben. Für Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (natürlicher Boden) zu verwen-

den. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Oberboden 

und Unterboden durchzuführen. Es wird daher empfohlen, den anfallenden Erdaushub nach 

Möglichkeit auf den Baugrundstücken wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Um-

weltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Verwertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken 

einer Deponierung vorzuziehen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Oberboden auf den 

verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. 

Notwendige Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach-feuchtem Boden und bei nie-

derschlagsfreier Witterung erfolgen; dabei sind die Bearbeitbarkeitsgrenzen nach DIN 18915 zu 

beachten. 

Zur Berücksichtigung der Bodenverhältnisse wurde bereits im Vorgriff ein gutachterliches Bo-

dengutachten (Ling.geo, Mai 2018) erstellt, welches der Begründung als Quelle beigefügt ist. 

Hiernach konnte im Bereich der Ackerflächen zunächst eine 0,45 – 0,5 m mächtige organische 

Oberbodenschicht angetroffen werden, der im Anschluss Löß- oder Lößlehmschichten folgen. 

In einigen Bohrungen wechselt sich Löß und Lößlehm mehrfach ab.  

Innerhalb des Geländes wurde Grundwasser angetroffen. Der Grundwasserspiegel konnte je-

doch nur bei zwei der neun Bohrungen mit dem Lichtlot gemessen werden. Einen Hinweis auf 

Grundwasser der übrigen Bohrungen gibt die teilweise weiche bis breiige Konsistenz der be-

treffenden Bodenhorizonte. Jedoch wurde in allen durchgeführten Rammkernsondierungen 

Grundwasser angetroffen. 

Im Bereich der Schwarzdecken innerhalb des Geltungsbereiches wurden keine Auffälligkeiten 

(z. B. Teeranteile) festgestellt. Der durch die Probe repräsentierte Erdaushub gehört der Ein-

bauklasse Z0 an und kann aus abfallrechtlicher Sicht uneingeschränkt wiederverwendet wer-

den. 

 



Begründung  Stadt Reinheim 

Feststellung 16. Änderung des Flächennutzungsplanes 

__________________________________________________________________________ 
 Fassung vom 08.12.2020 Seite 27 
 

 

3.2.5 Altlasten 

Zum Planbereich liegen keine Informationen über Altflächen oder Altlasten vor. Auch das Bo-

dengutachten liefert hierzu keine entgegenstehenden Erkenntnisse.  

Dennoch wird wurde im Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass bei allen Baumaßnahmen, 

die einen Eingriff in den Boden erfordern, auf sensorische Auffälligkeiten zu achten ist. Werden 

solche Auffälligkeiten des Untergrundes festgestellt, die auf das Vorhandensein von schädli-

chen Bodenveränderungen hinweisen, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Ab-

teilung Umwelt Darmstadt (Dez. IV/Da 41.5), zu informieren. 

 

3.2.6 Denkmalschutz 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung an der Bauleitplanung erreichte die Stadt Reinheim eine 

Stellungnahme vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Außenstelle Darmstadt (hessen-

Archäologie) in der mitgeteilt wurde, dass mit Umsetzung der Planung damit zu rechnen ist, 

dass Kulturdenkmäler im Sinne des § 2 Abs. 2 HDSchG zerstört werden. Da jedoch gewährleis-

tet sein muss, dass durch die mögliche Bebauung, welche im Rahmen der vorliegenden Bau-

leitplanung planungsrechtlich ermöglicht wird, keine Kulturdenkmäler zerstört werden, wurde 

eine vorbereitende Untersuchung im Rahmen einer geophysikalischen Prospektion des beplan-

ten Geländes seitens des Fachbüros GGU Karlsruhe durchgeführt. Die Vorgehensweise der 

Untersuchung wurde zuvor mit hessenArchäologie abgestimmt.  

Die Messaufnahme des beauftragten Büros, mit dem Ziel der Erkundung des Plangebietes mit-

tels hochauflösender geomagnetischer Prospektion (Verfahren zur Eisendetektion) nach archä-

ologischen Resten, erfolgte am 05.02.2019. Die Erkundung des Plangebietes erfolgte 

flächendeckend in einem Messraster von 0,20 m x 0,50 m. Das Messgebiet war frei zugänglich 

und der Oberboden war am Messtag nicht ganz trocken, trotzdem waren die Flächen insgesamt 

gut begehbar, so dass qualitativ hochwertige Daten aufgezeichnet werden konnten. Es gab al-

lerdings Störsignale, die in ihrem Umfeld eine archäologische Interpretation der Daten verhin-

dern. Die größeren Störungen wurden durch Straßen, Wege und einen Störkörper (Ladestation 

für Elektrofahrzeuge) bei der angrenzenden Sporthalle verursacht. Außerdem verläuft eine ge-

radlinige Störung von Westen nach Osten (vmtl. Leitung) durch die Flurstücke 107/3, 116 und 

120 (Flurstücksbezeichnung vor Fortführung des Liegenschaftskatasters).  

 

Ergebnisse - archäologische Interpretation: 

Die Bedingungen für die archäologische Interpretation des Magnetogramms sind vergleichs-

weise ungünstig. So sind große Bereiche des Magnetogramms aufgrund von Störungen archä-

ologisch nicht auswertbar. Neben den großflächigen Störungen zeigen beide Flächen 

(Ackerfläche und Wiesenfläche) eine lockere Streuung von kleinen und mittelgroßen Dipolen, 

was auf eine schwache Kontamination durch oberflächennah gelegene Störquellen hindeutet. 

Während der Messungen körpernah getragene Metallteile führen weiterhin zu sich in Laufrich-

tung wiederholenden Mustern, die für die Interpretation jedoch außer Acht gelassen werden 

können. 
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Größere positive Anomalien oder zusammenhängende Strukturen, die sich zum Beispiel als 

bauliche Anlagen ansprechen lassen, sind im Magnetogramm nicht erkennbar. Lediglich in der 

östlichen Hälfte der Messfläche liegen mehrere kleinere Anomalien mit Durchmessern von etwa 

0,6 bis 1,6 m, die als Gruben interpretiert werden können. Eindeutige Belege für das Vorhan-

densein archäologischer Denkmalsubstanz sind aus dem Messbild darüber hinaus nicht abzu-

leiten. 

Das geomagnetische Messbild darf in Bezug auf seine Aussagekraft allerdings nicht mit dem 

Plan einer Ausgrabung verwechselt werden. So sind kleinere und/oder schwächere Anomalien 

häufig nur bei besonders günstigen Bedingungen sichtbar zu machen. Weiterhin ist das Fehlen 

von Anomalien keineswegs als Beleg für die Abwesenheit archäologischer Befunde zu werten, 

da sich archäologische Strukturen nicht in jedem Fall im geomagnetischen Messbild wiederfin-

den. 

Trotz sorgfältiger Messwertaufnahme und Auswertung kann im Rahmen des Auflösungsvermö-

gens der Geomagnetik nicht ausgeschlossen werden, dass Fehlinterpretationen vorliegen. 

Das Gutachten wurde hessenArchäologie vorgelegt und die weitere Vorgehensweise wurde ab-

gestimmt. Die Abstimmung kam zu dem Ergebnis, dass vor dem Hintergrund der Ausdehnung 

und Erhaltung des Bodendenkmals, seitens hessenArchäologie keine höherrangigen Erhal-

tungsinteressen des Denkmalschutzes gegenüber des Planungsinteresses der Stadt bestehen, 

wenn im Rahmen des Bebauungsplanes sichergestellt wird, dass die benannten Bereiche im 

Vorfeld der Bebauung untersucht und dokumentiert werden. Die Stadtverwaltung Reinheim 

sprach sich dafür aus, die weitergehenden Untersuchungen nicht auf die konkrete Baumaß-

nahme zu verschieben, sondern bereits auf Ebene der Bauleitplanung Untersuchungen durch-

zuführen. Die Lage eines Suchschnittes wurde ebenfalls mit hessenArchäologie abgestimmt. 

Dieser sollte 5 m breit sein und die angegebene Länge umfassen. Ziel war es, auf diesem Wege 

die Erhaltungsqualität der archäologischen Befunde zunächst zu prüfen und auf dieser Grund-

lage kurzfristig zu entscheiden, ob eine Erweiterung der Untersuchungsfläche notwendig wird. 

Für die weitergehenden Untersuchungen wurde das Büro Archäograph GbR aus Friedberg in 

Bayern beauftragt. Die archäologische Außentätigkeit fand am 02.07.2019 statt und führte zu 

folgendem Ergebnis (Zitat aus dem Kurzbericht des Büros Archäograph GbR vom 03.07.2019):  

„Der angelegte Probeschnitt von 31 m Länge und ca. 6 m Breite wies keine Befunde auf (vgl. 

Abbildung 2). Eine im Planum sichtbare Grube (dokumentiert als Befund Nr. 1) stellte sich beim 

Schneiden als Rest des Oberbodens heraus. Die Fläche wurde anschließend wieder freigege-

ben und am nächsten Tag vom Bauhof der Gemeinde verfüllt.“ 
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Abbildung 14: Grabungsschnitt zur archäologischen Untersuchung 

 

Da jedoch auch im Nachgang der Untersuchungen nicht auszuschließen ist, dass sich im Plan-

gebiet Bodendenkmäler befinden, wurde folgender Hinweis in den Textteil zum Bebauungsplan 

aufgenommen: 

„Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, 

Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Ske-

lettreste entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt 

für Denkmalpflege Hessen, Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutz-

behörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in 

geeigneter Weise zu schützen.“ Auswirkungen auf die 16. Änderung des Flächennutzungspla-

nes ergeben sich nicht.  

 

3.2.7 Immissionsschutz 

Aufgrund des Planvorhabens zur Errichtung des Bürgerhauses kommt es insgesamt zu Ge-

räuscheinwirkungen auf die Nachbarschaft. Nach § 50 BImSchG sind die planenden Städte und 

Gemeinden zur räumlichen Trennung von Gebietstypen angehalten, um schädliche Umweltein-

wirkungen - beispielsweise von Gewerbegebieten auf Wohngebiete - zu vermeiden (Trennungs-

grundsatz als Vorsorgeprinzip). Insofern ist bereits auf Ebene der Bauleitplanung eine 

Gebietsabstufung hinsichtlich der Störwirkung / Störempfindlichkeit nach Baunutzungsverord-

nung (BauNVO) vorzusehen. Zum Beispiel ist zwischen einem Gewerbegebiet (GE) und einem 

Allgemeinen Wohngebiet (WA) ein Mischgebiet (MI) oder ein Dorfgebiet (MD) festzusetzen. Im 

vorliegenden Fall wird ein Zielkonflikt zwischen aneinandergrenzenden Nutzungen jedoch nicht 
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erkannt. Im Süden und im Osten schließen landwirtschaftliche Flächen und im Westen ge-

mischte Bauflächen an das Plangebiet an. Nördlich an die geplante Fläche für den Gemeinbe-

darf grenzen bereits bestehende Gemeinbedarfseinrichtungen wie die Kindertagesstätte und 

eine Schulsportanlage. Wohnbebauung befindet sich lediglich im Nordosten des Geltungsbe-

reiches der vorliegenden Bauleitplanung. Für diesen Bereich wird eine schalltechnische Über-

prüfung notwendig, dennoch ist das Nebeneinander von Wohnen und 

Gemeinbedarfseinrichtungen zulässig und sogar erwünscht.  

In seiner Sitzung am 18.12.2018 beschloss der Magistrat der Stadt Reinheim die Auftrags-

vergabe für eine schalltechnische Untersuchung. Die Grundlage der schalltechnischen Unter-

suchung stellte der Siegerbeitrag des Realisierungswettbewerbes für das Bürgerhaus - mit 

Freiflächenplanung - dar, welcher umgesetzt werden soll.  

Betrachtet wurden die Geräuschemissionen aus dem Bürgerhaus bei Veranstaltungen, Emissi-

onen des Parkierungsverkehrs und der Personen, welche sich im Freien vor der Halle aufhalten, 

sowie der vorhabenbedingte Verkehr auf den öffentlichen Straßenverkehrsflächen.  

Das Schallgutachten kommt zu folgendem Ergebnis: 

• Die Nutzung des Bürgerhauses und der vorhabenbedingte Verkehr auf der öffentlichen 

Straße sind aus schalltechnischer Sicht unproblematisch 

• Die Nutzung der beiden Parkplatzbereiche bis 22 Uhr stellt kein Problem dar bzw. es 

kommt zu keinen Einschränkungen. 

• Die schalltechnische Untersuchung stellt einen Mindestabstand der Ein- und Ausfahrt 

des östlichen Parkplatzes zur Wohnbebauung dar. Dieser Abstand ist im Bebauungs-

plan verbindlich festzusetzen.   

• Bei regelmäßigen Veranstaltungen, bei denen der Parkplatz erst nach 22 Uhr geräumt 

wird, darf der Parkplatz Ost nur eingeschränkt genutzt werden. Parkplatz West ist 

ebenfalls geringfügig betroffen. 

• Auch bei den sog. „seltenen Ereignissen“ mit hoher Standortgebundenheit oder sozia-

ler Adäquanz und Akzeptanz kommt es zu einer sehr überschaubaren Einschränkung 

der Nutzbarkeit des Parkplatzes Ost. 

 

Aus Gründen des Immissionsschutzes wurde der schalltechnisch kritische Ein- und Ausfahrts-

bereich zum Parkplatz Ost im Bebauungsplan als Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 

Auf sonstige schalltechnische Festsetzungen kann verzichtet werden, da es nur im Nachtzeit-

raum und bei seltenen Ereignissen, durch die Nutzung der Parkplatzbereiche, zu schalltechni-

schen Konflikten kommen kann. Regelmäßige Veranstaltungen im Bürgerhaus, die bis nach 22 

Uhr andauern werden, gibt es jedoch bereits heute nicht und soll es auch zukünftig nicht geben. 

Eine Vermietung an Veranstaltungsagenturen und Privatfeiern im großen Saal sind ebenfalls 

nicht angedacht. Wenn Familienfeiern in den Veranstaltungsräumen stattfinden, reicht der ein-

geschränkte Parkplatzbereich aus Abb. 2 der schalltechnischen Untersuchung aus. Die Stadt 

als Eigentümerin der Mehrzweckhalle hat Sorge dafür zu tragen, dass die Nutzer der Stellplätze 

auf die entsprechend zur Verfügung stehenden Stellplätze hingewiesen werden. Gleiches gilt 

bei seltenen Ereignissen.  

Auswirkungen auf die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes ergeben sich nicht.  
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3.3 Wasserwirtschaftliche Belange 

 

3.3.1 Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 

Innerhalb des Geltungsbereiches und dessen unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich keine 

Oberflächengewässer. Der Hirschbach fließt in einer Entfernung von ca. 60 m nördlich des Plan-

gebietes. Festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden von der Eingriffsfläche (Teilgel-

tungsbereich 1) nicht tangiert. 

Der Teilgeltungsbereich 2 (externe Ausgleichsfläche) in der Gemarkung Reinheim liegt vollstän-

dig im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Gersprenz. Das Überschwemmungsgebiet 

wurde nachrichtlich im Sinne des § 5 Abs. 4a BauGB in den Planteil übernommen. Die Schutz-

vorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete gem. § 78a Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) und für Gewässerrandstreifen gem. § 38 WHG i. V. mit § 23 Hessisches Wassergesetz 

sind bei der Ausgleichsmaßnahme zu beachten zu beachten. Ein Konflikt mit der festgesetzten 

Ausgleichsmaßnahme wird jedoch nicht erkannt. Vorsorglich wird darüber informiert, dass für 

Maßnahmen, die mit einem Eingriff in Gewässer / Gräben verbunden sind, ein gesondertes 

wasserrechtliches Genehmigungsverfahren gemäß § 68 WHG (Planfeststellung/ Plangenehmi-

gung) durchzuführen ist.  

 

3.3.2 Wasserschutzgebiete 

Wasserschutzgebiete mit dem Status „festgesetzte Trinkwasserschutzgebiete“ sind von der vor-

liegenden Bauleitplanung nicht betroffen. Allerdings liegt das Plangebiet in der geplanten Zone 

III B des sich im Festsetzungsverfahren befindlichen Wasserschutzgebietes für die Gewin-

nungsanlagen Brunnen I - XIII des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg. Daher sind 

auf Basis des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) der Bundesrepublik Deutschland verschiedene 

Handlungsbeschränkungen zu beachten. Diese sind zum Teil in dem DVGW-Arbeitsblatt W 101 

,,Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1 Schutzgebiete für Grundwasser" unter Punkt 7 

näher erläutert.“ Ein Konflikt mit der Errichtung des Bürgerhauses wird allerdings nicht erkannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Trinkwasserschutzgebiete  

(Quelle: http://wrrl.hessen.de/) 

http://wrrl.hessen.de/
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3.3.3 Grundwasserbewirtschaftung 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans / des Flächennutzungsplanes und im Hinblick auf 

die vorgesehene Bebauung hat die Stadt Reinheim eine Baugrunderkundung durchführen las-

sen. Dabei wurden mehrere Bohrungen vorgenommen. In allen Rammkernsondierungen wurde 

Grundwasser angetroffen. Aufgrund der bindigen Eigenschaften der anstehenden Böden ist an-

zunehmen, dass sich das Grundwasser entlang durchlässiger Zwischenschichten als Schicht-

wasser hangabwärts bewegt. Es ist davon auszugehen, dass das Grundwasser teilweise 

gespannt ist, sodass beim Anschneiden des Wasserspiegels mit einem Anstieg des Grundwas-

serspiegels zu rechnen ist. 

Der Plangeltungsbereich wird daher als vernässungsgefährdeter Bereich dargestellt. Dabei 

handelt es sich im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB um Flächen, bei deren Bebauung beson-

dere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche 

Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasser-

stände) erforderlich sind. 

Es ist infolgedessen mit Grundwasserschwankungen zu rechnen. Infolge von Grundwasser-

schwankungen ist auch mit Setzungen und Schrumpfungen des Untergrundes zu rechnen. Auf-

grund der bestehenden und künftig zu erwartenden Grundwasserständen sind in Abhängigkeit 

von der Lage des Bauvorhabens im Plangebiet und der Tiefe von Fundamentierung und ggf. 

Kellerräumen entsprechende bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Grundwassereinfluss 

vorzusehen. 

Wer in ein vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hinein baut und keine Schutzvor-

kehrungen gegen Vernässungsschäden trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Ent-

schädigung verlangen. Etwaige Ansprüche und Forderungen gegen die Stadt Reinheim, gegen 

Gebietskörperschaften, das Land oder den Bund bei Eintritt von Grundwasserschäden sind aus-

geschlossen. 
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4 Begründung der Darstellungen und sonstigen Planinhalte 

Die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes enthält Darstellungen für die städtebauliche Ord-

nung. Maßgebend hierbei ist der abschließende Darstellungskatalog im § 5 Abs.2 BauGB. Die 

nachfolgend im Einzelnen erläuterten planungsrechtlichen Darstellungen finden sich in der 

Planzeichnung wieder.  

Grund der Bauleitplanung ist die geplante Errichtung eines Bürgerhauses mit entsprechenden 

Freiflächen. Da es sich bei dem Bürgerhaus um eine der Allgemeinheit dienenden Anlage / 

Einrichtung handelt und diese einem nicht festbestimmten, wechselnden Teil der Bevölkerung 

zugänglich ist, ist die Fläche im Flächennutzungsplan als „Fläche für den Gemeinbedarf“ dar-

zustellen und im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt.  

Der räumliche Geltungsbereich der Bauleitplanung ist als vernässungsgefährdet eingestuft. Die 

gesamte Fläche für den Gemeinbedarf wurde daher im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB ge-

kennzeichnet als „Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äu-

ßere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Maßnahmen gegen Naturgewalten 

erforderlich sind (hier: Vernässungsgefährdeter Bereich)“.  

Zukünftige Bauherren sind selbst dafür verantwortlich, sich genaue Kenntnis über die Unter-

grundbeschaffenheit und die örtlichen Grundwasserstände vor Planungs- und Baubeginn zu 

verschaffen.  

Wer in ein vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hinein baut und keine Schutzvor-

kehrungen gegen Vernässungsschäden trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Ent-

schädigung verlangen. Etwaige Ansprüche und Forderungen gegen die Stadt, gegen 

Gebietskörperschaften, das Land oder den Bund sind ausgeschlossen. Auf Kapitel 3.3.3 

„Grundwasserbewirtschaftung“ wird verwiesen. 

Als externe Kompensationsfläche wurden eine Fläche dargestellt, welche sich aus den beiden 

Flurstücken Flur 4 Nr. 31 und 32 der Gemarkung Reinheim zusammensetzt. Als Maßnahme 

wurde im Bebauungsplan die Extensivierung einer derzeit intensiv genutzten Wiese festgesetzt. 

Auf weitere Begründungen dieser Darstellung zur Ausgleichsfläche kann verzichtet werden, da 

hierfür eine gesonderte Ausgleichskonzeption erarbeitet wurde, welche als Anlage zur Bauleit-

planung geführt wird. Auf diese Anlage wird verwiesen. Die Ausgleichsfläche liegt im festge-

setzten Überschwemmungsgebiet der Gersprenz. Das Überschwemmungsgebiet wurde 

nachrichtlich i. S. d. § 5 Abs. 4a BauGB in die Plandarstellung übernommen. Weitere Ausfüh-

rungen zum festgesetzten Überschwemmungsgebiet befinden sich unter Kapitel 3.3.1 „Oberflä-

chengewässer und Hochwasserschutz“ dieser Begründung.  
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5 Auswirkungen der Bauleitplanung 

 

5.1 Eigentumsverhältnisse und bodenordnende Maßnahmen 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist die Neuaufteilung der Grundstücke erforderlich. 

Auswirkungen auf die Flächennutzungsplanänderung ergeben sich hierdurch nicht.  

 

5.2 Kosten der vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen 

Haushaltswirksame Kosten entstehen der Stadt Reinheim im Stadium der Bauleitplanung durch 

Übernahme der Planungskosten für das Bauleitplanverfahren. 

 

6 Flächenbilanz 

Mit Umsetzung der Planung ergibt sich folgende Flächenbilanz aus dem Flächennutzungsplan: 

 

Größe des Geltungsbereiches    ca.   8.695 m² 

Fläche für den Gemeinbedarf    ca.   8.695 m² 

7.  Weitere Bestandteile der Bauleitplanung sowie Anlagen 

Der Begründung sind der Planteil, sowie der Umweltbericht mit Bestands- und Maßnahmenkarte 

beigefügt. Überdies sind als Anlagen beigefügt: 

 

Anlagen: 

[1] Bodengutachten; Verfasser Ling.geo, Riedstadt im Mai 2018 

[2] Schalltechnische Untersuchung Neubau Bürgerhaus Georgenhausen / Zeilhard; Verfas-

ser: Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt im Februar 2019 

[3] Geomagnetische Erkundung zur Ortung historischer Reste; Verfasser: GGU Gesellschaft 

für Geophysikalische Untersuchungen mbH, Karlsruhe im Februar 2019 

[4] Kurzbericht archäologische Ausgrabung; Verfasser: Archäograph GbR, Friedberg in Bay. 

/ Hanau im Juli 2019 

[5] Artenschutzgutachten; Verfasser: BfL Büro für Landschaftsökologie GbR Heuer & Döring; 

Brensbach im Juli 2019. 

[6] CEF-Konzeption für Brutvögel des Offenlandes; Verfasser: BfL Büro für Landschaftsöko-

logie GbR Heuer & Döring von Januar 2020.  

[7] Voruntersuchung für das spätere Entwässerungsgesuch; Verfasser Ingenieurbüro Reitzel 

GmbH & Co. KG, Groß-Zimmern im Juni 2020 
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[8] Vorschlag zum Ausgleich des Bilanzdefizites; Verfasser: BfL Büro für Landschaftsökolo-

gie GbR Heuer & Döring; Brensbach im Juli 2020.  

[9] Beweidungskonzept Reinheimer Teich Süd mit Ausgleichsbilanzierung; Verfasser: BfL 

Büro für Landschaftsökologie GbR Heuer & Döring; Brensbach im Juli 2020.  
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